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Neues aus Gesetzgebung
und Finanzverwaltung

Neuer Anlauf fiir Steuerberatergesetz

Die Koalitionsfraktionen haben einen neuen Anlauf fiir den
Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Anderung von
Vorschriften im Steuerberatungsrecht sowie im Steuerrecht
unternommen.

Hintergrund

Dieser (21/6002) gleicht laut Koalition dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
(21/4550), den der Bundestag am 24. April beschlossen hatte, der aber am 13. Mai
im Bundesrat gestoppt wurde (siehe unseren Blogbeitrag).

Allerdings umfasst der nun eingebrachte Gesetzentwurf nicht mehr die urspriinglich
vorgesehen steuerfreie Entlastungspramie in Héhe von 1.000 Euro, die Arbeitgeber
ihren Beschaftigten bezahlen kénnen. Der neue Gesetzentwurf wird heute in erster

Lesung behandelt.

Fir wesentliche steuerliche Regelungen, die im Gesetz enthalten sind, siehe

unseren Blogbeitrag.
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https://dserver.bundestag.de/btd/21/060/2106002.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/045/2104550.pdf
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254555/keine-mehrheit-im-bundesrat-fuer-entlastungspraemie-und-steuerberaterreform/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254328/bundestag-beschliesst-neuntes-gesetz-zur-aenderung-des-steuerberatungsgesetzes/
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1179072
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1179072

Urteil vom 11. Marz
2026, IR 10/23
Zum Urteil.

Urteil vom 28. Januar
2026, Il R 27/22
Zum Urteil.

Aktuelle Rechtsprechung
BFH-Entscheidungen, veroffentlicht am 21. Mai 2026

Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit
einer Erbauseinandersetzung als abziehbare
Nachlassverbindlichkeiten

Entstehen Kosten der Rechtsberatung und -vertretung in unmittelbarem Zusam-
menhang mit einer Teilungsversteigerung zur Auseinandersetzung einer Erbenge-
meinschaft, sind diese als Kosten der Nachlassverteilung gemaf § 10 Abs. 5 Nr. 3
Satz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes abziehbar. Dies gilt
auch dann, wenn die Erbengemeinschaft bereits vor dem Auseinandersetzungsver-
langen eines der Miterben zur Verwaltung des nachlasszugehdrigen Vermogens

Ubergegangen war.

Unentgeltliche Zuwendung einer
Kapitallebensversicherung unter
NieBbrauchsvorbehalt

Die unentgeltliche Ubertragung eines Kapitallebensversicherungsvertrags (Ver-
tragsiibernahme) unterliegt im Zeitpunkt der Ubertragung des Vertrags der Schen-

kungsteuer und ist mit dem Ruickkaufswert zu bewerten.

Hat sich der Schenker den Nie3brauch an der Rickkaufsleistung vorbehalten, ent-
steht dieser Nief3brauch erst mit Kiindigung des Kapitallebensversicherungsver-

trags.

Soweit zum Bewertungsstichtag keine Kiindigung erfolgt ist, handelt es sich bei
dem NieBbrauch um eine bedingte Last, die nach § 6 Abs. 1 des Bewertungsgeset-

zes nicht vom Wert des Erwerbs abziehbar ist.
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610102/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610103/

Urteil vom 03. Marz
2026, IXR 1/25
Zum Urteil.

Vergiitung fir die Fortfiihrung des
Geschaftsfiihreramts beim Verkauf von
Geschaftsanteilen an einer Kapitalgesellschaft -
Abgrenzung zwischen VerauBerungspreis und
Arbeitslohn

Ob ein anlasslich der Veraufierung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft ge-
zahlter (Teil-)Betrag fir die Fortfihrung der Geschaftsfuhrertatigkeit durch den ver-
aufllernden Gesellschafter den Einkilinften aus § 17 des Einkommensteuergesetzes
(EStG) oder denjenigen aus § 19 EStG zuzuordnen ist, bestimmt sich danach, zu
welcher Einkunftsart der engere wirtschaftliche Veranlassungszusammenhang be-
steht.

Entscheidend ist hierbei, ob der im Kaufvertrag zusatzlich vereinbarten Leistung
eine eigenstandige wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Ist dies nicht der Fall, han-
delt es sich bei dem hierflir gezahlten Betrag um einen unselbstandigen Teil des
Veraullerungspreises im Sinne von § 17 Abs. 2 EStG (Anschluss an Senatsurteil
vom 20.07.2018 - IXR 31/17, Rz 13).

Die Qualitat und Stabilitdt des Managements ist in der Regel ein den Wert der Kapi-
talgesellschaft beeinflussender Faktor und damit ein unselbstandiger Kalkulations-

faktor fur die Bildung des Kaufpreises fiir die Beteiligung.
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Fundstelle

BFH, Urteile vom 22. April
2026 (Il R 26/24 und II R
27/24), veroffentlicht am
20. Mai 2026,

vgl. die Pressemittei-

lung 032/26.
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Rechtsprechung im Blog

Landesgrundsteuergesetz Baden-Wiirttemberg
ist nicht verfassungswidrig

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in zwei Verfahren aufgrund
mundlicher Verhandlung am 22.04.2026 heute entschieden,
dass er die Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes Ba-
den-Wiurttemberg (LGrStG BW) zur Bewertung von Grundstii-
cken, die im Rahmen der Berechnung der Grundsteuer ab dem
01.01.2025 herangezogen werden, nicht fur verfassungswidrig
halt.

Sachverhalte

a) Die Klagerin in der Rechtssache Il R 26/24 ist Eigentimerin eines mit einem
Zweifamilienhaus aus dem Jahr 1968 bebauten Grundstiicks in Karlsruhe. Das
Grundstlick hat eine GréRRe von circa 1.100 gm. Es ist in etwa 63 Meter lang und 18
Meter breit und befindet sich in der Bodenrichtwertzone ,Bruchweg®. Der Gutachter-
ausschuss Karlsruhe ermittelte fiir das Richtwertgrundstiick auf den fiir die Grund-
stiicksbewertung einschlagigen Stichtag 01.01.2022 einen Bodenrichtwert von 510
€/gm. Den Entwicklungszustand des Richtwertgrundstiicks qualifizierte der Gut-
achterausschuss als baureifes Land. Als Art der Nutzung gab er ,Wohnbauflache®
und als erganzende Nutzung ,Ein- und Zweifamilienhauser fir eine Grundstiicks-
tiefe von 40 Metern an. In den Erlduterungen des Gutachterausschusses zur Ermitt-
lung der Bodenrichtwerte wurde ausgefiihrt, dass der volle Bodenrichtwert in Hohe
von 510 €/gm nur bis zu einer Grundstiickstiefe von 40 Metern anzusetzen sei. Fr
die darliberhinausgehende, als Gartenland genutzte Flache sei der Bodenrichtwert
zu reduzieren und nur in Héhe von 33 % des ermittelten Richtwerts von 510 €/gm,

also mit 168 €/gm anzusetzen.

In ihrer beim zustandigen Finanzamt (FA) eingereichten Erklarung zur Feststellung
des Grundsteuerwerts gab die Klagerin firr die vordere bebaute Teilflache des
Grundstlicks den Bodenrichtwert mit 510 €/gm, fur die als Grinland genutzte Hin-
terlandflache hingegen nur mit 168 €/gm an und kam so auf einen Grundsteuerwert

von in etwa 430.000 €. Das FA sah dies anders, und stellte den Grundsteuerwert
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/landesgrundsteuergesetz-baden-wuerttemberg-ist-nicht-verfassungswidrig/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/landesgrundsteuergesetz-baden-wuerttemberg-ist-nicht-verfassungswidrig/

zum 01.01.2022 abweichend von der Erklarung der Klagerin auf 565.000 € fest.
Diesen Betrag ermittelte das FA durch Multiplikation der gesamten Grundstiicksfla-
che von in etwa 1.100 gm mit dem Bodenrichtwert von 510 €/gm. Die Klage vor
dem Finanzgericht (FG) Baden-Wirttemberg wurde mit Urteil vom 11.06.2024 — 8 K
1582/23 abgewiesen. Mit ihrer Revision vor dem BFH machte die Klagerin sowohl
Verstole gegen einfach-gesetzliches Recht — insbesondere § 38 LGrStG BW — als
auch gegen das Grundgesetz (GG) geltend. Eine Aufteilung des Grundstlicks in ei-
nen hoheren und einen niedrigeren Bodenrichtwert musse in Ubereinstimmung mit
der Auffassung des Gutachterausschusses Karlsruhe zulassig sein. Der Ansatz des
vollen Bodenrichtwerts auch fiir das Gartenland verstof3e gegen § 199 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 15 Abs. 2 der Immobilienwertermittlungs-
verordnung (ImmoWertV). Danach missten unterschiedliche Arten der Grund-
stlicksnutzung Beriicksichtigung finden. Der Bundesgesetzgeber allein habe die
Gesetzgebungskompetenz fiir das BauGB; der Baden-Wiurttembergische Landes-
gesetzgeber diirfe davon nicht abweichen, indem er in § 38 Abs. 1 Satz 2 LGrStG
BW bestimme, dass immer nur der fur das Richtwertgrundstlick ermittelte Boden-
richtwert heranzuziehen sei. Baden-Wirttemberg habe keine Gesetzgebungskom-
petenz aus Art. 105 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG.
Die Nichtbericksichtigung der Gebdaudekomponente in § 38 Abs. 1 Satz 1 LGrStG
widerspreche dem Typus ,Grundsteuer, der bisher immer Grund/Boden und das
aufstehende Gebaude bericksichtigt habe. In der Nichteinbeziehung der Gebaude
liege auch ein Versto3 gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Der Landesgesetzgeber habe den
Belastungsgrund fur die Grundsteuer im Gesetzestext nicht angegeben. Nur aus
der Gesetzesbegriindung ergebe sich, dass Belastungsgrund das Aquivalenzprin-
zip und der Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfahigkeit sein solle. Der
Aquivalenzgedanke — namlich der Grundsatz, nach dem eine vom Biirger verlangte
Abgabe der Leistung entsprechen musse, die er vom Staat empfangen kdnne —
passe hier aber nicht, da die Nutzung der kommunalen Infrastruktur davon ab-
hange, wie das Grundstlick bebaut sei. Eine Steuer, die nur den Grund und Boden
miteinbeziehe, beriicksichtige das Leistungsfahigkeitsprinzip — den Grundsatz, dass
jeder Blrger entsprechend seiner individuellen wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
zur Finanzierung staatlicher Leistungen beitragen solle — nicht, da sich der Soller-
trag eines Grundstiicks immer im Gebaude widerspiegele. Das LGrStG typisiere
und pauschaliere zu stark, sodass eine relations- und realitdtsgerechte Bewertung
nicht erreicht werden kénne. Schlieflich finde auch keine Abmilderung dadurch
statt, dass der Steuerpflichtige nach § 38 Abs. 4 LGrStG die Moéglichkeit habe,

durch ein qualifiziertes Gutachten einen niedrigeren Grundsteuerwert
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nachzuweisen, wenn dieser um mehr als 30 % von dem pauschal ermittelten Wert

abweiche. Denn fiir das Gutachten misse der Steuerpflichtige die Kosten tragen.

Die Klagerin hat erst im Revisionsverfahrens vor dem BFH ein Gutachten einge-
reicht, das einen Grundstlckswert in Héhe von 361.000 € angibt und somit eine Ab-
weichung um 36 % nach unten von dem pauschal ermittelten Wert in Héhe von
565.000 € aufzeigt. Das FA hat Uber die Bertcksichtigung des Gutachtens noch
nicht entschieden.

b) In der Rechtssache Il R 27/24 hat ein Ehepaar geklagt. Die Eheleute sind je zur
Halfte Miteigentiimer eines 434 gm groRen Grundstlicks in Stuttgart, das mit einem
Einfamilienhaus aus dem Jahr 1938 als Doppelhaushalfte bebaut ist. Der Gut-
achterausschuss Stuttgart ermittelte fiir das Grundstlick zum 01.01.2022 einen Bo-
denrichtwert in H6he von 1.400 €/gm. Das FA stellte den Grundsteuerwert durch
Multiplikation der Grundstlicksflache von 434 m2 mit dem Bodenrichtwert von 1.400
€/gm auf 607.000 € fest. Die Klager hingegen beantragten eine Herabsetzung des
Grundsteuerwerts pauschal um 7 % auf 565.000 € wegen der beeintrachtigten Lage
ihres Grundstlicks. Die Klage vor dem FG Baden-Wirttemberg wurde mit Urteil
vom 11.06.2024 — 8 K 2368/22 D abgewiesen.

Im Revisionsverfahren trugen die Klager erneut vor, das Grundstiick werde durch
Verkehrslarm entlang der Boblinger Stralde stark belastet. Der hintere Teil sei mit
Obst- und Zierbaumen bepflanzt; der Nachbar nutze das angrenzende Grundstiick
fur Bienenstocke als naturliche Futterquelle. Im Wohnlagen-Atlas der Stadt Stuttgart
werde das fiktive Bodenrichtwertgrundstiick in der streitigen Bodenrichtwertzone mit
der Wohnlage ,gut-mittel“ bewertet, wahrend sich das klagerische Grundstlck nur
in der Wohnlage ,mittel“ befinde. Die Bodenrichtwerte kbnnten der Bewertung nicht
zu Grunde gelegt werden; sie seien von mangelnder Qualitat, da der Gutachteraus-

schuss bei ihrer Ermittlung Fehler gemacht hatte.

Das verfassungsrechtliche Vorbringen der Klager in der Rechtssache Il R 27/24
entspricht dem verfassungsrechtlichen Vorbringen der Klagerin in der Rechtssache
Il R 26/24.

Entscheidung des BFH

Der BFH bestatigte inhaltlich die Auffassungen der Vorinstanz und wies die Revisio-
nen in beiden Verfahren als unbegriindet zurlick. Eine Vorlage an das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) nach Art. 100 Abs. 1 GG oder an den
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Verfassungsgerichtshof Baden-Wirttemberg (Art. 68 Abs. 1 Nr. 3 der Landesver-
fassung Baden-Wiirttemberg) kommt nach den Urteilen des BFH nicht in Betracht,

da er nicht von der Verfassungswidrigkeit des LGrStG BW Uberzeugt ist.

a) Zulassigkeit der Uberpriifung der landesrechtlichen Vorschriften des LGrStG BW
durch den BFH

Der BFH kann im Streitfall die zutreffende Anwendung des LGrStG BW Uberpriifen.
Nach § 118 Abs. 1 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) kann eine Revision
zwar grundsatzlich nur darauf gestitzt werden, dass das angefochtene Urteil auf
der Verletzung von Bundesrecht beruht. Abweichend hiervon bestimmt § 118 Abs.

1 Satz 2 FGO jedoch, dass eine Revision auch auf die Verletzung von Landesrecht
gestitzt werden kann, wenn im Falle des § 33 Abs. 1 Nr. 4 FGO die §§ 115 bis 127
FGO durch Landesgesetz fir entsprechend anwendbar erklart worden sind. Dies ist
im Streitfall durch § 2 Abs. 2 Satz 2 LGrStG BW geschehen.

b) Keine Verletzung von einfach-gesetzlichem Recht

Das FA hat in beiden Rechtssachen den jeweiligen Grundsteuerwert zutreffend un-
ter Anwendung von § 38 Abs. 1 Satz 1 LGrStG durch Multiplikation der Grund-
stlicksflache mit dem Bodenrichtwert ermittelt. Heranzuziehen war gemaf § 38
Abs. 1 Satz 2 LGrStG, nach dessen Wortlaut der Bodenrichtwert des Richtwert-
grundstlicks in der Bodenrichtwertzone malRgebend ist, in der sich das zu bewer-
tende Grundstiick befindet, der einschlagige Bodenrichtwert fir die gesamte Grund-
stiicksflache, unabhangig von der jeweiligen tatsachlichen Nutzung einzelner
Grundstucksflachen als bebaute Flache oder als Grunland. Individuelle Merkmale
des einzelnen Grundstlicks — wie z.B. eine Beeintrachtigung durch Verkehrslarm,
Hochwassergefahr oder die individuelle Bebauung des Grundstlicks — sind fir die
Berechnung des Grundsteuerwerts ohne Bedeutung. Der von dem jeweiligen Gut-
achterausschuss ermittelte Bodenrichtwert ist heranzuziehen; Verstéle gegen die
bei der Bodenrichtwertermittiung zu bertcksichtigenden gesetzlichen Regelungen —
beispielsweise die Vorschriften der ImmoWertV — waren flir den BFH nicht ersicht-
lich.

Das durch die Klagerin in der Rechtssache Il R 26/24 erst im Revisionsverfahren
vorgelegte Gutachten konnte durch den BFH nicht berlicksichtigt werden. Dabei
handelt es sich um neuen Tatsachenvortrag, der im Revisionsverfahren grundsatz-

lich keine Berlcksichtigung finden kann.
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c) LGrStG formell und materiell verfassungskonform
Der BFH halt das LGrStG BW formell und materiell fur verfassungskonform.

aa) Formelle Verfassungskonformitat

Der BFH halt das LGrStG BW formell fir verfassungskonform. Dem Land Baden-
Wiirttemberg stand nach der Offnungsklausel im GG (Art. 105 Abs. 2 Satz 1i.V.m.
Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG) die Gesetzgebungskompetenz fiir eine umfangrei-
che Regelung der Grundsteuer zu. Obgleich der baden-wirttembergische Landes-
gesetzgeber fir die Berechnung des Grundsteuerwerts lediglich auf den Bodenwert
abstellt und die darauf stehende Bebauung keine Rolle spielt, hat er eine ,Grund-
steuer” i.S. des GG konzipiert. Ausreichend ist nach dem finanzverfassungsrechtli-
chen Verstandnis des GG, dass die Steuer an den grundstlicksbezogenen Vermo-

gensbestand in Gestalt des Grund und Bodens anknupft.
bb) Materielle Verfassungskonformitat

§ 38 LGrStG BW ist nach Darstellung des BFH auch materiell-rechtlich verfas-
sungskonform. Der BFH ist insbesondere nicht davon Gberzeugt, dass die Vor-

schrift gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verstofit.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat wiederholt entschieden, dass Art. 3
Abs. 1 GG dem Steuergesetzgeber bei der Auswahl des Steuergegenstandes
ebenso wie bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entschei-
dungsspielraum belasst. Der Gleichheitssatz bindet ihn aber an den Grundsatz der
Steuergerechtigkeit, der gebietet, die Belastung an der wirtschaftlichen Leistungsfa-
higkeit und am Folgerichtigkeitsprinzip auszurichten. Der Gesetzgeber darf bei der
Ausgestaltung generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen
treffen, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Harten ge-
gen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstolden. Er darf sich grundsatzlich am
Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen Besonderheiten durch Sonderre-
gelungen Rechnung zu tragen. Der Gesetzgeber kann Praktikabilitdtserwagungen
Vorzug vor Gesichtspunkten der Ermittlungsgenauigkeit einrdumen und dabei auch
betrachtliche Bewertungs- und Ermittlungsunscharfen in Kauf nehmen, um die Fest-
setzung und Erhebung der Steuer handhabbar zu halten (vgl. zum Beispiel BVerfG-
Urteil vom 10.04.2018 — 1 BvL 11/14).

Gemessen an diesen Vorgaben halt der BFH § 38 LGrStG BW flir verfassungskon-

form. Der Landesgesetzgeber durfte fir die Ermittlung des Grundsteuerwerts nur an
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den Wert des Grund und Bodens ankniipfen und die darauf bestehende Bebauung
aulden vor lassen. Auch im reinen Bodenwert spiegelt sich die Leistungsfahigkeit
des Steuerpflichtigen wider. Die typisierte Heranziehung eines Bodenrichtwerts fiir
ein gesamtes Grundstlick unabhangig von der tatsachlichen Nutzung der einzelnen
Teilflachen oder sonstiger individueller Grundstlicksmerkmale vereinfacht in einem
Massenverfahren fir die Finanzverwaltung die Ermittlung des Grundsteuerwerts
und seine automatisierte Fortschreibung alle sieben Jahre und verhindert den Ein-
tritt eines ,Bewertungsstaus®. Durch die Mdglichkeit des Nachweises eines geringe-
ren Werts durch ein qualifiziertes Gutachten bei Uberschreiten des typisiert ermittel-
ten Grundsteuerwerts in Hohe von mehr als 30 % hat der Landesgesetzgeber eine
Regelung geschaffen, die dazu dient, betrachtliche Abweichungen einzufangen.
Dabei ist die Regelung grof3zlgiger als im Bundesmodell, das den Nachweis eines
niedrigeren Grundsteuerwerts nach § 220 Abs. 2 Satz 2 des Bewertungsgesetzes

erst ab einer Abweichung von mehr als 40 % zulasst.
Zu den folgenden wichtigen Streitpunkten hat der BFH wie folgt ausgefihrt:

(1) Bei der Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts durch das LGrStG BW
hat der Gesetzgeber als Belastungsgrund zuvorderst an die dem Eigentiimer durch
den Grundbesitz vermittelte Teilhabemoglichkeit an der kommunalen Infrastruktur
und den raumlichen Ressourcen der Gemeinde (insbesondere der Lageverfligbar-
keit) angeknlpft. Zugleich hat sich der Gesetzgeber in der Gesetzesbegrindung
darauf berufen, dass Uber die Bodenrichtwerte als malRgebliche Bewertungspara-
meter ein Bezug zur objektiven Leistungsfahigkeit des Eigentiimers hergestellt
werde. Doppelter Belastungsgrund der Grundsteuer ist daher nach der gesetzgebe-
rischen Vorstellung neben der mit dem Grundbesitz verbundenen Nutzungsmaog-
lichkeit kommunaler Infrastrukturleistungen auch das in den Bodenrichtwerten ver-
korperte Potential einer ertragbringenden Nutzung des Grundbesitzes. Mit seinen
Ausflihrungen in der Gesetzesbegriindung hat der Gesetzgeber die verfassungs-
rechtlichen Anforderungen an eine hinreichende Erkennbarkeit des steuerrechtli-
chen Belastungsgrundes gewahrt. Die kombinierte Benennung von Aquivalenz- und
Leistungsfahigkeitsgesichtspunkten unterliegt dabei nach Darstellung des BFH kei-
nen verfassungsrechtlichen Bedenken. Nach der Rechtsprechung des BVerfG ist
der Gesetzgeber von Verfassung wegen nicht verpflichtet, sich auf die Wahl nur ei-

nes Malstabs zur Bemessung der Besteuerungsgrundlagen festzulegen.

(2) Die verfassungsrechtlichen Grenzen zulassiger Typisierung werden nicht
dadurch Uberschritten, dass § 38 Abs. 1 Satz 2 LGrStG BW ausschliel3lich den
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Bodenrichtwert des Richtwertgrundstlicks (sog. Zonenwert) fir mafgeblich erklart,
so dass grundstilicksindividuelle Besonderheiten der in der Bodenrichtwertzone be-
legenen Grundstiicke unberticksichtigt bleiben. Die sich hieraus ergebenden Wert-
unterschiede zwischen dem Bodenrichtwert und einem hiervon tatsachlich abwei-
chenden Bodenwert des jeweils zu bewertenden Grundsttiicks sind --wie der BFH
ausfihrt-- aufgrund der mit der Bewertung in einem Massenverfahren notwendiger-
weise verbundenen Typisierung und Vereinfachung verfassungsrechtlich gerecht-
fertigt. Insbesondere die fehlende Beriicksichtigung objektspezifischer Besonder-
heiten einzelner Grundstiicke ist im Hinblick auf die Administrierbarkeit von der Ty-
pisierungsbefugnis des Gesetzgebers gedeckt. Fir den BFH ist auch keine andere
Methode der typisierten Bodenwertermittlung ersichtlich, die zu genaueren Bewer-
tungsergebnissen flihren wiirde, im Massenverfahren der Grundstlicksbewertung
aber gleichwohl mit einem vertretbaren Aufwand handhabbar bliebe. Hinzu kommt
die Moglichkeit des Nachweises eines niedrigeren Grundsteuerwerts bei Abwei-
chung des typisiert ermittelten Werts von mehr als 30 % auf Antrag des Steuer-
pflichtigen (§ 38 Abs. 4 LGrStG BW). Hierdurch werden gréRere Abweichungen ein-
gefangen und dadurch sichergestellt, dass eine UbermaRbesteuerung vermieden

werden kann.

(3) Ein Verstol gegen Art. 3 Abs. 1 GG liegt nach Darstellung des BFH auch nicht
deswegen vor, weil bei der Ermittlung des Grundstickswerts nach § 38 LGrStG auf-
stehende Gebaude unberiicksichtigt bleiben und infolgedessen unbebaute Grund-
stlicke genauso bewertet werden wie bebaute Grundstlicke.

Der vom Gesetzgeber als Belastungsgrund angefiihrte Aquivalenzgedanke verlangt
keine Einbeziehung von aufstehenden Gebauden in die Bemessungsgrundlage.
Denn es kommt nicht darauf an, ob der Einzelne die kommunale Infrastruktur tat-
sachlich nutzt. Die Grundsteuer stellt keine individuelle Gegenleistung flur die Inan-
spruchnahme einer kommunalen Leistung dar, sondern wird gegenleistungslos zur
Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs erhoben. Der Gesetzgeber hat im Rah-
men seines Gestaltungsspielraums in verfassungsrechtlich zulassiger Weise darauf
abgestellt, dass sich kommunale Infrastrukturleistungen regelmafig zum grofiten
Teil im Bodenwert, in den die zulassige Art und das zulassige Mal3 der Bebaubar-
keit eines Grundstiicks Eingang finden, niederschlagen und nicht im Wert aufste-
hender Gebaude, der in erster Linie von den privaten Investitionen des Eigentiimers
abhangt. Uberdies hat der baden-wiirttembergische Landesgesetzgeber die tat-
sachliche Nutzung eines Grundstiicks zu Wohnzwecken bei der Bestimmung der
Steuermesszahl berticksichtigt; nach § 40 Abs. 3 LGrStG BW wird die
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Steuermesszahl um 30 % ermaRigt, wenn das jeweils zu bewertende Grundstiick
Uberwiegend Wohnzwecken dient. Der Landesgesetzgeber war verfassungsrecht-
lich nicht verpflichtet, die tatsdchliche Nutzung eines Grundstiicks zu Wohnzwecken
im Rahmen des dreistufigen Aufbaus des Grundsteuererhebungsverfahrens bereits
auf der ersten Stufe der Ermittlung der grundsteuerrechtlichen Bemessungsgrund-

lage zu berlcksichtigen.

(4) Die Nichteinbeziehung von aufstehenden Gebauden verstdflt schlieBlich nicht
gegen das nach Art. 3 Abs. 1 GG zu beriicksichtigende Prinzip der objektiven Leis-
tungsfahigkeit. Der Gesetzgeber bewegt sich innerhalb seines verfassungsrechtli-
chen Gestaltungsspielraums, wenn er durch die Anknipfung lediglich an den Bo-
denwert die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Steuerpflichtigen nur teilweise er-
fasst. Abgesehen davon spiegeln die in die Ermittlung des Bodenwerts eingehen-
den Bodenrichtwerte nicht nur den Einfluss 6ffentlicher Infrastrukturleistungen, son-
dern auch die mdgliche Bebauung eines Grundstiicks wider, so dass in den Boden-
richtwerten jedenfalls mittelbar auch Art und Umfang einer zulassigen baulichen
Nutzung relationsgerecht zum Ausdruck kommt. Dass damit Grundeigentimer, die
ihr Grundstlck nicht bebauen, héher besteuert werden, als es der tatsachlichen
Nutzung ihres Grundstlcks entspricht, folgt aus dem Gedanken, dass es nur auf die
typisierte Ertragsfahigkeit, nicht die individuelle Nutzung eines Grundstiicks an-

kommt.

Volistindig abgefasste Urteile

Die vollstandig abgefassten Urteile in beiden Verfahren werden in einigen Wochen

auf der Homepage des BFH unter www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidun-

gen/entscheidungen-online/ verdéffentlicht. Eine Woche vor Veréffentlichung wird

ein zeitlicher Hinweis als Pressemitteilung unter www.bundesfinanz-

hof.de/de/presse/pressemitteilungen/ abrufbar sein.

Weitere Landesgrundsteuermodelle

Am BFH sind Verfahren gegen die Landesgrundsteuermodelle Hamburg, Hessen

und Bayern anhangig (siehe www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfah-

ren/im-fokus-grundsteuer/). Der BFH plant miindliche Verhandlungen fiir die Lan-

dermodelle Hamburg und Hessen voraussichtlich im November 2026 und fir das

Landesmodell Bayern in der ersten Jahreshalfte 2027.
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Fundstelle

BFH, Urteil vom 3. Mérz
2026 (VIIIL R 8/24), ver-
offentlicht am 15. Mai
2026, vgl. die Presse-
mitteilung 031/26.

Eine englische Zusam-
menfassung dieses Urteils

finden Sie hier.

Ausschiittung von Gewinnen aus der Zeit vor
Auflosung der Gesellschaft nach
Liquidationsbeginn

Im Zusammenhang mit der Erstattung von Kapitalertragsteuer
auf Gewinnausschuttungen einer inlandischen Tochterkapital-
gesellschaft an ihre EU-Muttergesellschaft hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden, dass
diese Ausschittungen nicht nach § 43b Abs. 1 Satz 4 des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) von der Steuerentlastung aus-
geschlossen sind, wenn es sich um Gewinne handelt, die zwar
nach Liquidationsbeginn der Tochtergesellschaft ausgeschiit-
tet werden, aber in der Zeit vor der Er6ffnung des Liquidations-
verfahrens entstanden sind. Auf solche Gewinnausschittun-
gen einbehaltene und abgeflihrte Abzugssteuern sind also
vollstandig zu erstatten. Die Entscheidung beruht auf einer
richtlinienkonformen Auslegung von § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG
nach MaRgabe der Mutter-Tochter-Richtlinie (MTR) und tragt
zur Rechtsklarheit in grenziiberschreitenden Unternehmens-
strukturen bei.

Sachverhalt

Die Klagerin, eine Société Anonyme mit Sitz im Groherzogtum Luxemburg, war al-
leinige Gesellschafterin einer in der Bundesrepublik Deutschland ansassigen
GmbH. Diese wurde zum 31.12.2010 aufgel6st und befand sich anschlief3end in Li-

quidation. Am 20.10.2015 wurde sie im Handelsregister geléscht.

Die Klagerin beantragte beim Bundeszentralamt fir Steuern (BZSt) die Erteilung ei-
nes Freistellungsbescheids und die Erstattung deutscher Abzugssteuer auf Kapital-
ertrage unter anderem aus einer Gewinnausschiittung der GmbH geman Ausschiit-
tungsbeschluss vom 12.11.2013. Diese Ausschittung hatte ausschlieRlich laufende
Gewinne zum Gegenstand, die in der aktiven Zeit der GmbH vor der Eréffnung des

Liquidationsverfahrens entstanden waren.

Das BZSt stufte die Ausschiittung als ,anlasslich der Liquidation ein und gewahrte
eine Freistellung und Erstattung mit Ausnahme des im Abkommen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem GroRherzogtum Luxemburg zur Vermeidung

der Doppelbesteuerung und Verhinderung der Steuerhinterziehung auf dem Gebiet
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Mehr dazu

Den Beitrag finden Sie

hier.

@

der Steuern vom Einkommen und vom Vermégen vom 23.08.1958 (DBA Luxem-
burg 1958) vorgesehenen Quellensteuereinbehalts von damals 10 % der Kapitaler-

trage.

Der nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage gab das Finanzgericht
(FG) statt und verpflichtete das BZSt zu einer vollstandigen Freistellung und Erstat-

tung der einbehaltenen Abzugssteuern.
Entscheidung des BFH

Die hiergegen eingelegte Revision hatte keinen Erfolg. Der BFH hat die Auffassung
des FG bestatigt.

Ungeachtet der Bestimmungen des DBA Luxemburg 1958 zur Héhe des zulassigen
Quellensteuereinbehalts habe die Klagerin einen Anspruch auf vollstadndige Frei-
stellung und Erstattung der auf die Ausschittung vom 12.11.2013 einbehaltenen
und abgefiihrten Abzugssteuern. Die Voraussetzungen des § 50d Abs. 1 Satz 2
i.V.m. § 43b Abs. 1 EStG i.V.m. Art. 5 MTR flr eine vollstandige Freistellung und
Erstattung der einbehaltenen Betrage seien erfiillt und § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG

stehe dem nicht entgegen.

§ 43b Abs. 1 Satz 4 EStG sehe vor, dass die Entlastungsregelung des § 43b Abs. 1
Satz 1 EStG nicht fur Kapitalertrage im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG gelte, die

anlasslich der Liquidation oder Umwandlung einer Tochtergesellschaft zuflieRen.

Die Vorschrift sei zur Vermeidung eines Unionsrechtsverstofes richtlinienkonform
auszulegen und nicht anzuwenden, wenn die inlandische Tochterkapitalgesellschaft
nach Liquidationsbeginn Gewinne an ihre EU-Mutterkapitalgesellschaft ausschiitte,

die in der Zeit vor der Er6ffnung des Liquidationsverfahrens entstanden seien.

Business Meldungen

EU-Kommission genehmigt Beihilfe fiir Vetter-Investition zur Starkung der

pharmazeutischen Resilienz in Europa

Die Europaische Kommission hat am 9. Dezember 2025 keine Einwande gegen ei-
nen direkten Zuschuss Deutschlands und des Saarlands an die Vetter Pharma-Fer-
tigung GmbH & Co. KG (nachfolgend ,Vetter”) erhoben. Die Beihilfe betragt 46,95
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Mio. Euro und unterstiitzt die Errichtung eines neuen Standorts zur aseptischen Ab-
flllung von injizierbaren Arzneimitteln in Vials und Spritzen in Saarlouis. Die beihil-
fefahigen Investitionskosten liegen bei 800 Mio. Euro. Der Standort soll bis 2038

rund 1.200 direkte Arbeitsplatze schaffen.
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Service

ﬂl Zolle, Macht, Markte (5. Termin)
— Webcast-Reihe, 26.5.2026

Wir freuen uns auf Sie!

Terminplaner

Zum Seminar

O PwC Veranstaltungssuche
/ Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der

PwC Veranstaltungssuche.

Veranstaltungen

Veranstaltungssuche

E Noch Fragen?
Dann sprechen Sie bitte Inren PwC-Berater an oder

senden Sie eine E-Mail.

Noch Fragen?

E-Mail senden

Redaktion

Fir Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfligung.

Gabriele Nimmrichter
PricewaterhouseCoopers GmbH
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Tel.: +49 171 7603269

gabriele.nimmrichter@pwc.com

Gunnar Tetzlaff
PricewaterhouseCoopers GmbH
Fuhrberger Stralle 5

30625 Hannover

Tel.: +49 171 5503930

gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Die Datenverarbeitung fiir den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der
Grundlage lhrer Einwilligung. Sie kénnen den Newsletter jederzeit mit Wirkung fiir

die Zukunft abbestellen und lhre Einwilligung damit widerrufen.

Wenn Sie den PDF-Newsletter ,steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen
mdchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile ,Bestellung” bzw.

~LAbbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com

Die Beitrage sind als Hinweise fur unsere Mandanten bestimmt. Fir die Lésung einschlagiger Probleme
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstiitzung unserer fiir Sie tatigen Blros zurlick.
Teile dieser Verdffentlichung/Information dirfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den
Herausgeber nachgedruckt und vervielfaltigt werden. Meinungsbeitrdge geben die Auffassung der einzelnen
Autoren wieder.

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.
,PWC" bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft,

die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbststandige Gesellschaft.

www.pwc.de

PwC steuern + recht aktuell Ausgabe 20, 21. Mai 2026 17


mailto:adresse@pwc.com?subject=Bestellung

	Neues aus Gesetzgebung und Finanzverwaltung
	Neuer Anlauf für Steuerberatergesetz

	Aktuelle Rechtsprechung
	Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit einer Erbauseinandersetzung als abziehbare Nachlassverbindlichkeiten
	Unentgeltliche Zuwendung einer Kapitallebensversicherung unter Nießbrauchsvorbehalt
	Vergütung für die Fortführung des Geschäftsführeramts beim Verkauf von Geschäftsanteilen an einer Kapitalgesellschaft - Abgrenzung zwischen Veräußerungspreis und Arbeitslohn

	Rechtsprechung im Blog
	Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg ist nicht verfassungswidrig
	Ausschüttung von Gewinnen aus der Zeit vor Auflösung der Gesellschaft nach Liquidationsbeginn
	Business Meldungen

	Service
	Redaktion
	Datenschutz

	Terminplaner
	Veranstaltungen
	Noch Fragen?

